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33. Gesetz vom 8. Februar 2006 über das Katastrophenmanagement in Tirol (Tiroler Katastrophenmanagementgesetz)

Der Landtag hat beschlossen:

1 .  A b s c h n i t t
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Vorbereitung und die
Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung von
Katastrophen (Katastrophenmanagement). Sonstige
Vorschriften über die Vorbereitung und die Durchfüh-
rung der Abwehr und der Bekämpfung von Katastro-
phen bleiben unberührt.

(2) Durch dieses Gesetz wird die Zuständigkeit des
Bundes nicht berührt.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Katastrophen sind durch elementare oder techni-
sche Vorgänge oder von Menschen ausgelöste Ereig-
nisse, die in großem Umfang das Leben oder die Ge-
sundheit von Menschen, die Umwelt, das Eigentum
oder die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung
gefährden oder schädigen.

(2) Die Abwehr von Katastrophen umfasst alle Maß-
nahmen, die geeignet sind, den Eintritt unmittelbar dro-
hender Katastrophen zu verhindern.

(3) Die Bekämpfung von Katastrophen umfasst alle
Maßnahmen, die geeignet sind,

a) die Ausweitung bereits eingetretener Katastrophen
zu verhindern oder

b) deren unmittelbare Auswirkungen zu beschränken.
(4) Zu den Maßnahmen nach Abs. 3 lit. a gehören ins-

besondere:
a) die Rettung von Menschen aus Gefahren,
b) die Hilfeleistung an Verletzte und Kranke,
c) die Verhinderung von Sachschäden.

(5) Zu den Maßnahmen nach Abs. 3 lit. b gehören
Maßnahmen wie:

a) die Unterbringung der von der Katastrophe be-
troffenen Personen,

b) die erste Versorgung der von der Katastrophe be-
troffenen Personen mit dem notwendigen Lebensbedarf,

c) die Behebung von Sachschäden, soweit dies zur
Abwehr von Gefahren für die Allgemeinheit erforder-
lich ist,

d) die Behebung von Sachschäden, soweit dies zur
Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit le-
benswichtigen Gütern sowie mit medizinischer und
psychologischer Hilfe erforderlich ist,

e) Maßnahmen zur Wiederherstellung wichtiger öf-
fentlicher Verkehrsverbindungen sowie die Mitwirkung
bei der Wiederherstellung wichtiger öffentlicher Fern-
meldeverbindungen im notwendigen Mindestausmaß.

(6) Zu den Maßnahmen nach Abs. 5 lit. d und e ge-
hören nicht solche der Hoheitsverwaltung.

(7) Örtliche Katastrophen sind Katastrophen, deren
unmittelbare Auswirkungen nicht über das Gebiet einer
Gemeinde hinausgehen und die von der in der Gemeinde
verkörperten örtlichen Gemeinschaft abgewehrt und
bekämpft werden können.

(8) Gemeindeüberschreitende Katastrophen sind
Katastrophen, deren unmittelbare Auswirkungen über
das Gebiet einer Gemeinde, nicht jedoch über das Ge-
biet eines Bezirkes hinausgehen oder die nicht mehr von
der in der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemein-
schaft abgewehrt und bekämpft werden können.

(9) Bezirksüberschreitende Katastrophen sind Kata-
strophen, deren unmittelbare Auswirkungen sich auf
das Gebiet mehrerer politischer Bezirke erstrecken oder
deren Abwehr und Bekämpfung von landesweiter Be-
deutung ist.
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(10) Der Stand der Technik ist der auf den einschlägi-
gen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Ent-
wicklungsstand fortschrittlicher technologischer Ver-
fahren, Einrichtungen, Bau- oder Betriebsweisen, deren
Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. Bei der
Bestimmung des Standes der technischen Wissenschaf-
ten sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrich-
tungen, Bau- oder Betriebsweisen heranzuziehen und ist
die Verhältnismäßigkeit zwischen dem Aufwand für die
im jeweiligen Sektor erforderlichen technischen Maß-
nahmen und dem dadurch bewirkten Nutzen für die je-
weils zu schützenden Interessen zu berücksichtigen.

(11) Gefährliche Stoffe sind Stoffe, Gemische oder
Zubereitungen, die im Anhang I Teil 1 der Richtlinie
96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei
schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (ABl. 1997,
Nr. L 10, S. 13 bis 33), in der Fassung der Richtlinie
2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG (ABl. 2003,
Nr. L 345, S. 97 bis 105), angeführt sind oder die die im
Anhang I Teil 2 dieser Richtlinie festgelegten Kriterien
erfüllen und als Rohstoff, Endprodukt, Nebenprodukt,
Rückstand oder Zwischenprodukt vorhanden sind, ein-
schließlich derjenigen, bei denen vernünftigerweise da-
von auszugehen ist, dass sie bei einem Unfall anfallen.

(12) Notfallplan-Betrieb ist ein Betrieb, in dem ge-
fährliche Stoffe in Mengen vorhanden sind, die jenen im
Anhang I Teil 1 Spalte 3 und Teil 2 Spalte 3 der Richt-
linie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefah-
ren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen ent-
sprechen oder darüber liegen.

(13) Betreiber ist jede natürliche oder juristische Per-
son oder Personengesellschaft des Handelsrechts oder
eingetragene Erwerbsgesellschaft, die einen Notfall-
plan-Betrieb betreibt oder besitzt.

(14) Technische Anlage ist eine technische Einheit
innerhalb eines Notfallplan-Betriebes, in der gefährliche
Stoffe hergestellt, verwendet, gehandhabt oder gelagert
werden. Sie umfasst alle Einrichtungen, baulichen An-
lagen, Rohrleitungen, Maschinen, Werkzeuge, Privat-
gleisanschlüsse, Hafenbecken, Umschlageinrichtun-
gen, Anlegebrücken, Lager oder ähnliche, auch schwim-
mende Konstruktionen, die für den Betrieb der Anlage
erforderlich sind.

(15) Schwerer Unfall ist ein Ereignis, wie eine Emis-
sion, ein Brand oder eine Explosion größeren Ausmaßes,

a) das sich aus unkontrollierten Vorgängen in einem
Notfallplan-Betrieb ergibt und

b) das unmittelbar oder später innerhalb oder außer-
halb des Notfallplan-Betriebes zu einer ernsten Gefahr
für die menschliche Gesundheit und/oder die Umwelt
führt und

c) bei dem ein oder mehrere gefährliche Stoffe betei-
ligt sind.

(16) Informations- und Kommunikationsplattform
ist eine als Informationsbasis für die Beurteilung der
Katastrophenlage eingerichtete Internetplattform zur
internen Kommunikation und Dokumentation von Ein-
satzabläufen.

2 .  A b s c h n i t t
Organisation

§ 3
Behörden

(1) Behörde für die Vorbereitung und die Durchfüh-
rung der Abwehr und der Bekämpfung örtlicher Kata-
strophen ist der Bürgermeister.

(2) Behörde für die Vorbereitung und die Durchfüh-
rung der Abwehr und der Bekämpfung gemeindeüber-
schreitender Katastrophen ist die Bezirkshauptmann-
schaft.

(3) Behörde für die Vorbereitung und die Durchfüh-
rung der Abwehr und der Bekämpfung bezirksüber-
schreitender Katastrophen ist die Landesregierung.

(4) Die Landesregierung kann die Vorbereitung und
die Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung
gemeindeüberschreitender Katastrophen jederzeit mit
Beschluss an sich ziehen.

§ 4
Einsatzleitung

(1) Der Einsatzleitung obliegt die Beratung und
Unterstützung der Behörde bei der Vorbereitung und
der Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung
von Katastrophen.

(2) Die Zusammensetzung der Einsatzleitung und die
Anzahl ihrer Mitglieder sind im Hinblick auf die im je-
weiligen Katastrophenschutzplan angeführten Kata-
strophen und zu erwartenden Gefahren in der Ge-
schäftsordnung nach Abs. 10 festzulegen.

(3) Die Behörde hat die Mitglieder der Einsatzleitung
mit schriftlichem Bescheid zu bestellen.

(4) Zu Mitgliedern einer Einsatzleitung dürfen nur
Personen bestellt werden,

a) die aufgrund ihrer Kenntnisse und Fertigkeiten im
besonderen Maß geeignet sind, bei der Vorbereitung und
der Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung
von Katastrophen tätig zu sein, und

b) denen im Hinblick auf ihre persönlichen Verhält-
nisse, insbesondere ihre berufliche Tätigkeit und ihren
Gesundheitszustand, die Erfüllung der Aufgaben als
Mitglied der Einsatzleitung möglich und zumutbar ist.

(5) Angehörige der Bundespolizei oder Personen, die
bereits einer Einsatzleitung angehören, dürfen nicht zu
Mitgliedern einer Einsatzleitung bestellt werden.
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(6) Soweit im Abs. 7 nichts anderes bestimmt ist, sind
die Mitglieder der Gemeinde-Einsatzleitung auf die
Funktionsdauer des Gemeinderates, die Mitglieder der
Bezirks-Einsatzleitung und der Landes-Einsatzleitung
auf die Funktionsdauer des Landtages zu bestellen. Sie
bleiben auch nach dem Ablauf des Bestellungszeitrau-
mes bis zur Neubestellung der Mitglieder im Amt.

(7) Personen, die aufgrund einer führenden Funktion
in einer Feuerwehr oder in einer Organisation nach § 15
Abs. 1 lit. b zu Mitgliedern einer Einsatzleitung bestellt
wurden, sind bei Verlust dieser Funktion als Mitglieder
der Einsatzleitung abzuberufen. An ihrer Stelle ist der
Nachfolger in der betreffenden Funktion zu bestellen.
Abs. 6 zweiter Satz gilt sinngemäß.

(8) Die Bestellung zum Mitglied einer Einsatzleitung
ist zu widerrufen, wenn eine ihrer Voraussetzungen
nachträglich weggefallen ist.

(9) Die Einsatzleitung ist von der Behörde bei Bedarf
einzuberufen.

(10) Die Behörde hat für die Einsatzleitung durch
Verordnung eine Geschäftsordnung zu erlassen. Die
Geschäftsordnung hat nähere Bestimmungen über die
Zusammensetzung und die Tätigkeit der Einsatzleitung,
insbesondere über die Anzahl der Mitglieder, deren Ein-
berufung, die Vorgangsweise bei der Beschlussfassung
und die Dokumentation der Beschlüsse, zu enthalten. 

(11) Die Landesregierung hat für die jeweils einheit-
liche Kennzeichnung der Mitglieder der Gemeinde-,
Bezirks- und Landeseinsatzleitung zu sorgen.

§ 5
Einsatzkoordinator

(1) Die Behörde kann mit Bescheid oder bei Gefahr
im Verzug durch Ausübung unmittelbarer Befehlsge-
walt Mitglieder der Einsatzleitung als Einsatzkoordina-
toren bestellen.

(2) Der Einsatzkoordinator kann von der Behörde
a) mit der Leitung des Einsatzes der Hilfs- und Ret-

tungskräfte betraut werden und
b) beauftragt werden, im Namen der Behörde die er-

forderlichen Anordnungen nach § 16 Abs. 2 lit. c zu
treffen.

(3) Der Einsatzkoordinator ist an die Weisungen der
Behörde gebunden. Solange Weisungen nicht ergehen,
hat er alle unaufschiebbaren Maßnahmen zur Abwehr
und zur Bekämpfung von Katastrophen selbstständig zu
treffen.

§ 6
Landeswarnzentrale

(1) Das Land Tirol hat eine ständig besetzte Landes-
warnzentrale einzurichten und zu betreiben.

(2) Die Landeswarnzentrale hat insbesondere:
a) die Behörden sowie die Feuerwehren und Organi-

sationen nach § 15 Abs. 1 lit. b bei der Vorbereitung und
der Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung
von Katastrophen zu beraten und im Rahmen der tech-
nischen Möglichkeiten zu unterstützen,

b) die Landesregierung bei bezirksüberschreitenden
Katastrophen durch die Koordinierung von Feuerweh-
ren und Organisationen nach § 15 Abs. 1 lit. b bei der
Leitung zu unterstützen,

c) die Öffentlichkeit durch Zivilschutzsignale oder
Verlautbarungen im Rundfunk (Hörfunk oder Fernse-
hen) vor Katastrophen zu warnen und über die Abwehr
und die Bekämpfung von Katastrophen zu informieren,

d) Informationen über eingetretene schwere Unfälle
und Katastrophen den zuständigen Bundesdienststellen
und der Bundeswarnzentrale weiterzuleiten.

(3) Die Landeswarnzentrale hat weiters Informatio-
nen über eingetretene schwere Unfälle mit möglicher-
weise grenzüberschreitenden Folgen unverzüglich an
die Bundeswarnzentrale weiterzuleiten.

(4) Zivilschutzsignale haben aus folgenden Signalen
zu bestehen:

a) Warnung: drei Minuten anhaltender gleich blei-
bender Dauerton,

b) Alarm: mindestens eine Minute auf- und ab-
schwellender Heulton,

c) Entwarnung: eine Minute anhaltender gleich blei-
bender Dauerton.

3 .  A b s c h n i t t
Schutz- und Notfallpläne

§ 7
Gemeinde-Katastrophenschutzplan

(1) Der Gemeinderat hat nach Anhören der Ge-
meinde-Einsatzleitung, in der Stadt Innsbruck überdies
nach Anhören der Bundespolizeidirektion Innsbruck,
als Grundlage für die Vorbereitung und die Durchfüh-
rung der Abwehr und der Bekämpfung von möglichen
örtlichen Katastrophen durch Verordnung einen Ge-
meinde-Katastrophenschutzplan zu erlassen.

(2) Der Gemeinde-Katastrophenschutzplan hat je-
denfalls zu enthalten:

a) eine Übersicht über die geographischen und tech-
nischen Gegebenheiten im Gemeindegebiet, soweit sie
für die Vorbereitung und die Durchführung der Abwehr
und der Bekämpfung der möglicherweise auftretenden
örtlichen Katastrophen von Bedeutung sind,

b) die Angabe der Katastrophen nach lit. a unter ge-
nauer Bezeichnung der Stellen bzw. Bereiche, wo sie auf-
treten können, sowie der dabei jeweils zu erwartenden
Gefahren,
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c) die Angabe der Warn- und Alarmierungseinrichtun-
gen sowie der verfügbaren Hilfs- und Rettungskräfte,

d) die Angabe der Maßnahmen, die zur Vorbereitung
und zur Durchführung der Abwehr und der Bekämp-
fung der Katastrophen nach lit. a zu treffen sind, ein-
schließlich der Maßnahmen des Selbstschutzes.

(3) In den Gemeinde-Katastrophenschutzplan ist
auch ein Hinweis auf die Maßnahmen aufzunehmen, die
die Gemeinde nach bundesrechtlichen sowie nach be-
sonderen landesrechtlichen Vorschriften zur Vorberei-
tung und zur Durchführung der Abwehr und der Be-
kämpfung von Katastrophen zu treffen hat.

(4) Der Entwurf des Gemeinde-Katastrophenschutz-
planes ist vom Bürgermeister im Gemeindeamt sechs
Wochen zur öffentlichen Einsichtnahme während der
für den Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden auf-
zulegen. Jedermann hat das Recht, während der Auflage-
frist zum Entwurf Stellung zu nehmen. Auf die Auflage
und die Möglichkeit zur Stellungnahme während der
Auflagefrist ist durch öffentlichen Anschlag an der
Amtstafel der Gemeinde und in sonst ortsüblicher Weise
hinzuweisen.

(5) Der Beschluss des Gemeinderates über die Erlas-
sung des Gemeinde-Katastrophenschutzplanes ist durch
öffentlichen Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde
während zweier Wochen kundzumachen. Der Gemein-
de-Katastrophenschutzplan ist im Gemeindeamt zur
öffentlichen Einsichtnahme während der für den Par-
teienverkehr bestimmten Amtsstunden aufzulegen.

(6) Die Landesregierung hat die genaue inhaltliche
Ausgestaltung des Gemeinde-Katastrophenschutzpla-
nes nach dem jeweiligen Stand der technischen Wissen-
schaften und entsprechend den Erfahrungen auf dem
Gebiet der Abwehr und der Bekämpfung von Katastro-
phen durch Verordnung näher zu bestimmen.

§ 8
Bezirks-Katastrophenschutzplan

(1) Die Bezirkshauptmannschaft hat nach Anhören
der Bezirks-Einsatzleitung für die Vorbereitung und die
Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung von
möglichen gemeindeüberschreitenden Katastrophen
unter Berücksichtigung der Gemeinde-Katastrophen-
schutzpläne durch Verordnung einen Bezirks-Katastro-
phenschutzplan zu erlassen. § 7 Abs. 2 und 3 gilt sinn-
gemäß.

(2) Der Entwurf des Bezirks-Katastrophenschutz-
planes ist in der Bezirkshauptmannschaft sechs Wochen
zur öffentlichen Einsichtnahme während der für den
Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden aufzulegen.
Jedermann hat das Recht, während der Auflagefrist zum
Entwurf Stellung zu nehmen. Auf die Auflage und die
Möglichkeit zur Stellungnahme während der Auflage-

frist ist durch öffentlichen Anschlag an der Amtstafel
der Bezirkshauptmannschaft hinzuweisen.

(3) Die Landesregierung hat die genaue inhaltliche
Ausgestaltung des Bezirks-Katastrophenschutzplanes
nach dem jeweiligen Stand der technischen Wissen-
schaften und entsprechend den Erfahrungen auf dem
Gebiet der Abwehr und der Bekämpfung von Katastro-
phen durch Verordnung näher zu bestimmen.

(4) Der Bezirks-Katastrophenschutzplan ist im Boten
für Tirol kundzumachen.

§ 9
Landes-Katastrophenschutzplan

(1) Die Landesregierung hat nach Anhören der Lan-
des-Einsatzleitung für die Vorbereitung und die Durch-
führung der Abwehr und der Bekämpfung von mög-
lichen bezirksüberschreitenden Katastrophen unter Be-
rücksichtigung der Bezirks-Katastrophenschutzpläne
durch Verordnung einen Landes-Katastrophenschutz-
plan zu erlassen. § 7 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß.

(2) Der Entwurf des Landes-Katastrophenschutz-
planes ist sechs Wochen zur öffentlichen Einsichtnah-
me während der für den Parteienverkehr bestimmten
Amtsstunden aufzulegen. Jedermann hat das Recht,
während der Auflagefrist zum Entwurf Stellung zu neh-
men. Auf die Auflage und die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme während der Auflagefrist ist durch öffent-
lichen Anschlag an der Amtstafel des Amtes der Lan-
desregierung hinzuweisen.

(3) Der Landes-Katastrophenschutzplan ist im Boten
für Tirol kundzumachen.

§ 10
Externer Notfallplan

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Gebiet
mindestens ein Notfallplan-Betrieb liegt, hat für jeden
solchen Notfallplan-Betrieb als Ergänzung des Bezirks-
Katastrophenschutzplanes, in Innsbruck als Ergänzung
des Gemeinde-Katastrophenschutzplanes, durch Ver-
ordnung einen externen Notfallplan zu erlassen, sofern
nicht eine Zuständigkeit des Bundes zur Regelung von
externen Notfallplänen besteht und im Abs. 9 nichts
anderes bestimmt ist.

(2) Der Betreiber ist bei der Ausarbeitung des exter-
nen Notfallplanes zu beteiligen, und dessen interner
Notfallplan ist zu berücksichtigen. Die Behörde, der der
Betreiber den Sicherheitsbericht zu übermitteln hat, ist
vor der Erlassung des externen Notfallplanes zu hören.

(3) Der Betreiber hat der Bezirksverwaltungsbehörde
die für die Erstellung des externen Notfallplanes erfor-
derlichen Informationen vor der Inbetriebnahme zu
übermitteln.
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(4) Der externe Notfallplan dient dem Ziel:
a) Schadensfälle einzudämmen und unter Kontrolle

zu bringen, um die Folgen möglichst gering zu halten
und Schäden für Mensch, Umwelt und Sachen zu be-
grenzen,

b) Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Um-
welt vor den Folgen schwerer Unfälle durchzuführen,

c) notwendige Informationen an die Öffentlichkeit
sowie an Behörden oder Dienststellen in dem betref-
fenden Gebiet weiterzugeben und

d) Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur Wieder-
herstellung der Umwelt nach einem schweren Unfall mit
gefährlichen Stoffen einzuleiten.

(5) Der externe Notfallplan hat jedenfalls folgende
Angaben und Informationen zu enthalten:

a) Name oder Stellung der Personen, die zur Einlei-
tung von Sofortmaßnahmen beziehungsweise zur Durch-
führung und Koordinierung von Maßnahmen außerhalb
des Betriebsgeländes ermächtigt sind,

b) Maßnahmen zur Entgegennahme von Frühwar-
nungen sowie zur Alarmauslösung und zur Benachrich-
tigung der Feuerwehren und der Organisationen nach
§ 15 Abs. 1 lit. b,

c) Maßnahmen zur Koordinierung der zur Umset-
zung des externen Notfallplanes notwendigen Einsatz-
mittel,

d) Maßnahmen zur Unterstützung von Abhilfemaß-
nahmen auf dem Betriebsgelände,

e) Maßnahmen betreffend Abhilfemaßnahmen
außerhalb des Betriebsgeländes,

f) Maßnahmen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit
über den Unfall sowie über das richtige Verhalten,

g) Maßnahmen zur Unterrichtung der Feuerwehren
und der Organisationen nach § 15 Abs. 1 lit. b anderer
EU-Mitgliedstaaten im Fall eines schweren Unfalles mit
möglichen grenzüberschreitenden Folgen.

(6) Der Entwurf des externen Notfallplanes ist von
der Bezirksverwaltungsbehörde sechs Wochen zur öf-
fentlichen Einsichtnahme während der für den Parteien-
verkehr bestimmten Amtsstunden aufzulegen. Jeder-
mann hat das Recht, während der Auflagefrist zum Ent-
wurf Stellung zu nehmen. Auf die Auflage und die Mög-
lichkeit zur Stellungnahme während der Auflagefrist ist
durch öffentlichen Anschlag an der Amtstafel der Be-
zirksverwaltungsbehörde hinzuweisen.

(7) Der externe Notfallplan ist durch öffentlichen
Anschlag an der Amtstafel der Bezirksverwaltungsbe-
hörde während zweier Wochen kundzumachen.

(8) Der externe Notfallplan ist mindestens alle drei
Jahre sowie bei wesentlichen Änderungen des Notfall-
plan-Betriebes zu überprüfen, zu erproben und erfor-
derlichenfalls zu überarbeiten und auf den neuesten
Stand zu bringen. Bei dieser Überprüfung sind Verän-

derungen im Notfallplan-Betrieb und bei den Feuer-
wehren und den Organisationen nach § 15 Abs. 1 lit. b,
neue technische Erkenntnisse und Erkenntnisse darü-
ber, wie bei schweren Unfällen zu handeln ist, zu be-
rücksichtigen.

(9) Weist der Betreiber nach, dass von gefährlichen
Stoffen oder technischen Anlagen keine Gefahr eines
schweren Unfalles ausgehen kann, so kann die Bezirks-
verwaltungsbehörde mit Bescheid feststellen, dass die
Erlassung eines externen Notfallplanes nicht erforder-
lich ist. Dieser Bescheid ist zu begründen.

§ 11
Interner Notfallplan

(1) Der Betreiber eines Notfallplan-Betriebes hat, so-
fern der Betrieb nicht in die Gesetzgebungszuständig-
keit des Bundes fällt, vor der Aufnahme des Betriebes
der Bezirksverwaltungsbehörde einen internen Notfall-
plan vorzulegen. Wird ein Betrieb durch eine Änderung
zu einem Notfallplan-Betrieb, so hat der Betreiber, so-
fern der Betrieb nicht in die Gesetzgebungszuständig-
keit des Bundes fällt, der Bezirksverwaltungsbehörde bis
spätestens drei Monate nach der Änderung des Betrie-
bes einen internen Notfallplan vorzulegen.

(2) Der Betreiber hat bei der Erstellung des internen
Notfallplanes die Beschäftigten des Betriebes und das
relevante langfristig beschäftigte Personal von Subun-
ternehmern zu beteiligen.

(3) Der interne Notfallplan hat jedenfalls folgende
Angaben und Informationen zu enthalten:

a) Name oder betriebliche Stellung der Personen, die
zur Einleitung von Sofortmaßnahmen ermächtigt sind,
sowie der Person, die für die Durchführung und Koor-
dinierung der Abhilfemaßnahmen auf dem Betriebsge-
lände verantwortlich ist,

b) Name oder betriebliche Stellung der Person, die
für die Verbindung zur Bezirksverwaltungsbehörde ver-
antwortlich ist,

c) für vorhersehbare Umstände oder Vorfälle, die für
das Eintreten eines schweren Unfalls ausschlaggebend
sein können, in jedem Einzelfall eine Beschreibung der
Maßnahmen, die zur Kontrolle dieser Umstände bzw.
dieser Vorfälle sowie zur Begrenzung der Folgen zu tref-
fen sind, sowie eine Beschreibung der zur Verfügung ste-
henden Sicherheitsausrüstungen und Einsatzmittel,

d) Maßnahmen zur Begrenzung der Risiken für Per-
sonen auf dem Betriebsgelände, einschließlich der Art
der Alarmierung dieser Personen und des Verhaltens bei
Alarm,

e) Frühwarnvorkehrungen für die Einleitung der im
externen Notfallplan vorgesehenen Maßnahmen der zu-
ständigen Behörden, die Art der Informationen, die bei
der ersten Meldung mitzuteilen sind, sowie Maßnahmen
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zur Übermittlung von detaillierten Informationen, so-
bald diese verfügbar sind,

f) Maßnahmen zur Ausbildung des Personals in den
von diesen wahrzunehmenden Aufgaben sowie gegebe-
nenfalls Maßnahmen zur Koordinierung dieser Ausbil-
dung mit externen Feuerwehren und den Organisatio-
nen nach § 15 Abs. 1 lit. b,

g) Maßnahmen zur Unterstützung der Abwehr und
der Bekämpfung von Katastrophen außerhalb des Be-
triebsgeländes.

(4) Der Betreiber hat den internen Notfallplan min-
destens alle drei Jahre sowie bei wesentlichen Änderun-
gen des Notfallplan-Betriebes zu überprüfen und erfor-
derlichenfalls zu ändern.

(5) Der Betreiber hat einen geänderten internen Not-
fallplan innerhalb von vier Wochen nach der Änderung
des Notfallplan-Betriebes der Bezirksverwaltungsbe-
hörde vorzulegen.

§ 12
Notfallplan für bestimmte 

Gebäude oder bauliche Anlagen

(1) Der Verwaltungsleiter einer Krankenanstalt im
Sinn des Tiroler Krankenanstaltengesetzes, LGBl. Nr. 5/
1958, in der jeweils geltenden Fassung, der Heimleiter
eines Heimes im Sinn des Tiroler Heimgesetzes 2005,
LGBl. Nr. 23, in der jeweils geltenden Fassung und die
Brandschutzbeauftragten von Schul-, Kindergarten-
und Hortgebäuden haben als Grundlage für die Vorbe-
reitung und die Durchführung der Abwehr und der Be-
kämpfung von Katastrophen, die das Gebäude oder die
bauliche Anlage betreffen können, einen Notfallplan zu
erstellen. § 7 Abs. 2 gilt sinngemäß. Der Notfallplan ist
innerhalb von drei Monaten nach der Aufnahme des
Betriebes dem Bürgermeister vorzulegen.

(2) Die Landesregierung hat die genauen Datenarten
des Notfallplanes nach dem jeweiligen Stand der tech-
nischen Wissenschaften und entsprechend den Erfah-
rungen auf dem Gebiet der Abwehr und der Bekämp-
fung von Katastrophen durch Verordnung näher zu be-
stimmen.

4 .  A b s c h n i t t
Ausbildung, Information

§ 13
Ausbildung

(1) Die Gemeinde hat dafür zu sorgen, dass die Mit-
glieder der Gemeinde-Einsatzleitung und von Organi-
sationen nach § 15 Abs. 1 lit. b sowie die freiwilligen
Helfer Gelegenheit haben, sich in Vorträgen, Kursen
und Übungen die für die Vorbereitung und die Durch-
führung der Abwehr und der Bekämpfung von örtlichen
Katastrophen notwendigen Kenntnisse und Fertigkei-
ten anzueignen.

(2) Die Mitglieder der Gemeinde-Einsatzleitung sind
verpflichtet, an Vorträgen, Kursen und Übungen nach
Abs. 1 teilzunehmen. Ist ein Mitglied der Gemeinde-
Einsatzleitung aus gesundheitlichen, beruflichen oder
sonstigen triftigen Gründen an der Teilnahme an einem
Vortrag oder Kurs oder an einer Übung verhindert, so
ist der Grund für die Verhinderung ehestmöglich im
Vorhinein dem Bürgermeister mitzuteilen.

(3) Die Bezirkshauptmannschaft hat dafür zu sorgen,
dass die Mitglieder der Bezirks-Einsatzleitung und von
Organisationen nach § 15 Abs. 1 lit. b sowie die freiwil-
ligen Helfer Gelegenheit haben, sich in Vorträgen, Kur-
sen und Übungen die für die Vorbereitung und die
Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung von
gemeindeüberschreitenden Katastrophen notwendigen
Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen.

(4) Die Mitglieder der Bezirks-Einsatzleitung sind
verpflichtet, an Vorträgen, Kursen und Übungen nach
Abs. 3 teilzunehmen. Ist ein Mitglied der Bezirks-Ein-
satzleitung aus gesundheitlichen, beruflichen oder sons-
tigen triftigen Gründen an der Teilnahme an einem Vor-
trag oder Kurs oder an einer Übung verhindert, so ist
der Grund für die Verhinderung ehestmöglich im Vor-
hinein der Bezirkshauptmannschaft mitzuteilen.

(5) Die Landesregierung hat dafür zu sorgen, dass die
Mitglieder der Landes-Einsatzleitung und von Organi-
sationen nach § 15 Abs. 1 lit. b sowie die freiwilligen
Helfer Gelegenheit haben, sich in Vorträgen, Kursen
und Übungen die für die Vorbereitung und die Durch-
führung der Abwehr und der Bekämpfung von bezirks-
überschreitenden Katastrophen notwendigen Kennt-
nisse und Fertigkeiten anzueignen.

(6) Die Mitglieder der Landes-Einsatzleitung sind
verpflichtet, an Vorträgen, Kursen und Übungen nach
Abs. 5 teilzunehmen. Ist ein Mitglied der Landes-Ein-
satzleitung aus gesundheitlichen, beruflichen oder sons-
tigen triftigen Gründen an der Teilnahme an einem Vor-
trag oder Kurs oder an einer Übung verhindert, so ist
der Grund für die Verhinderung ehestmöglich im Vor-
hinein der Landesregierung mitzuteilen.

§ 14
Information

Die Gemeinde hat die Gemeindebewohner in regel-
mäßigen Abständen über Maßnahmen zum Schutz vor
Katastrophen zu informieren.

5 .  A b s c h n i t t
Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen

§ 15
Hilfs- und Rettungskräfte

(1) Die Behörde kann zur Durchführung der Abwehr
und der Bekämpfung von Katastrophen als Hilfs- und
Rettungskräfte heranziehen:
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a) Feuerwehren entsprechend den Bestimmungen des
Landes-Feuerwehrgesetzes 2001, LGBl. Nr. 92, in der
jeweils geltenden Fassung,

b) Organisationen, zu deren satzungsgemäßen Auf-
gaben die Durchführung der Abwehr und der Bekämp-
fung von Katastrophen gehört,

c) freiwillige Helfer,
d) zur unentgeltlichen Hilfeleistung verpflichtete

Personen (Abs. 3).
(2) Die Behörde hat nach Möglichkeit durch den Ab-

schluss von entsprechenden Verträgen die Mitwirkung
von Organisationen im Sinn des Abs. 1 lit. b sicherzu-
stellen.

(3) Soweit der Einsatz der Feuerwehren, der Organi-
sationen nach Abs. 1 lit. b und der freiwilligen Helfer
zur Vorbereitung und zur Durchführung der Abwehr
und der Bekämpfung von Katastrophen nicht ausreicht,
ist die Behörde, unbeschadet der ihr nach anderen Ge-
setzen zustehenden Befugnisse, berechtigt, mit Bescheid
oder bei Gefahr im Verzug durch Ausübung unmittel-
barer Befehlsgewalt entsprechend geeignete Personen,
die sich im Einsatzgebiet aufhalten, mit Ausnahme von
Angehörigen der Bundespolizei im notwendigen Um-
fang und für die notwendige Dauer zur unentgeltlichen
Hilfeleistung zu verpflichten.

(4) Die herangezogenen Hilfs- und Rettungskräfte
sind während der Dauer des Einsatzes an die Weisungen
der Behörde oder des Einsatzkoordinators gebunden.

§ 16
Aufgaben der Behörde

(1) Die Behörden haben zur Vorbereitung der Ab-
wehr und der Bekämpfung von Katastrophen:

a) eine Einsatzleitung nach § 4 einzurichten,
b) einen entsprechenden Katastrophenschutzplan

nach § 8 oder § 9 zu erlassen,
c) gegebenenfalls externe Notfallpläne nach § 10 zu

erlassen,
d) gegebenenfalls eine oder mehrere Personen als Ein-

satzkoordinatoren zu bestellen.
(2) Die jeweilige Behörde hat zur Durchführung der

Abwehr und der Bekämpfung von Katastrophen:
a) den Einsatz der Hilfs- und Rettungskräfte zu leiten,
b) gegebenenfalls entsprechend geeignete Personen

nach § 15 Abs. 3 zur unentgeltlichen Hilfeleistung zu
verpflichten,

c) mit Bescheid oder bei Gefahr im Verzug durch
Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt
die erforderlichen Anordnungen zum Schutz des Lebens
oder der Gesundheit von Menschen oder des Eigentums
zu treffen,

d) durch Verordnung im unumgänglich notwendigen
Umfang und während des Einsatzes das Betreten des

Gefahrenbereiches und den Aufenthalt in diesem zu ver-
bieten (Sperre des Gefahrenbereiches), wenn das Leben
oder die Gesundheit von Menschen bedroht ist,

e) zur Sicherung einer Leistung, Duldung oder
Unterlassung sofort vollstreckbare einstweilige Verfü-
gungen zu treffen,

f) alle sonst erforderlichen Maßnahmen unmittelbar
durchzuführen, wenn dies nach den Umständen des Fal-
les zur wirksamen Abwehr oder Bekämpfung einer Kata-
strophe sachlich geboten ist.

(3) Verordnungen nach Abs. 2 lit. d haben die Zeit
und den örtlichen Bereich der Sperre genau festzulegen.

§ 17
Anordnungen

(1) Erforderliche Anordnungen nach § 16 Abs. 2 lit. c
sind insbesondere auch die Beschlagnahme von Fahr-
zeugen, Geräten, Werkzeugen, Ausrüstungsgegenstän-
den und sonstigen Hilfsmitteln sowie die Benutzung
fremder Grundstücke.

(2) Die Organe der Behörde sind berechtigt, zum
Zweck der Wahrnehmung der Aufgaben nach § 16 alle
Teile von baulichen Anlagen sowie die gefährdeten Ge-
biete zu betreten. Der Eigentümer der baulichen Anlage
bzw. des gefährdeten Gebietes oder der sonst hierüber
Verfügungsberechtigte hat dafür zu sorgen, dass den
Organen der Behörde auf deren Verlangen alle erfor-
derlichen Auskünfte erteilt werden. Bei Gefahr im Ver-
zug ist den Organen der Behörde der Zutritt auch wäh-
rend der Nachtstunden zu gestatten.

(3) Anordnungen nach Abs. 1 sind nur im unum-
gänglich notwendigen Umfang und während der Dauer
des Einsatzes zulässig. Auf die wirtschaftliche und die
soziale Lage der von den Anordnungen Betroffenen ist
Bedacht zu nehmen.

(4) Die Befugnis zur Beschlagnahme erstreckt sich
nicht auf Gegenstände, die der Bund der Erfüllung von
Hoheitsaufgaben des Bundes gewidmet hat, wie insbe-
sondere Gegenstände der Bundespolizei und des Bun-
desheeres, sowie auf Gegenstände des den Universal-
dienst besorgenden Post- oder Telekommunikationsun-
ternehmens und der Österreichischen Bundesbahnen.

§ 18
Besondere Regelungen

(1) Bei Gefahr im Verzug können Verordnungen und
Bescheide, mit denen unaufschiebbare Maßnahmen
nach diesem Gesetz angeordnet werden, ohne voraus-
gegangenes Ermittlungsverfahren durch Verlautbarung
im Rundfunk (Hörfunk oder Fernsehen), durch Durch-
sage über Lautsprecher oder durch Anschlag an der
Amtstafel erlassen werden.
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(2) Verordnungen nach Abs. 1 treten mit der Ver-
lautbarung im Rundfunk, mit der Durchsage über Laut-
sprecher oder mit dem Anschlag an der Amtstafel in
Kraft. Sie sind aufzuheben, sobald die Abwehr und die
Bekämpfung der Katastrophe abgeschlossen ist. Sie tre-
ten jedenfalls drei Monate nach ihrem In-Kraft-Treten
außer Kraft.

§ 19
Informations- und Mitwirkungspflichten

(1) Die Behörden haben sich bei der Vorbereitung
und der Durchführung der Abwehr und der Bekämp-
fung von Katastrophen gegenseitig umfassend zu infor-
mieren. Zu diesem Zweck hat die Landesregierung nach
dem jeweiligen Stand der technischen Wissenschaften
und entsprechend den Erfahrungen auf dem Gebiet der
Abwehr und der Bekämpfung von Katastrophen eine
Informations- und Kommunikationsplattform einzu-
richten. 

(2) Die Gemeinden haben an der Vorbereitung und
der Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung
von Katastrophen durch die Bezirkshauptmannschaften
oder durch die Landesregierung mitzuwirken. Die Ge-
meinden haben alle unaufschiebbaren Maßnahmen zur
Abwehr und zur Bekämpfung von Katastrophen selbst-
ständig zu treffen, solange Weisungen nicht ergehen.

(3) Die Bezirkshauptmannschaften haben alle unauf-
schiebbaren Maßnahmen zur Abwehr und zur Bekämp-
fung von bezirksüberschreitenden Katastrophen selbst-
ständig zu treffen, solange Weisungen nicht ergehen.

§ 20
Mitwirkung der Bundespolizei

(1) Die Bundespolizei hat bei der Vollziehung dieses
Gesetzes mit Ausnahme jener Bestimmungen, deren
Vollziehung den Gemeinden obliegt, als Hilfsorgan der
zuständigen Verwaltungsstrafbehörde durch Vorbeu-
gungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsüber-
tretungen und durch Maßnahmen, die für die Einleitung
oder die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren
erforderlich sind, mitzuwirken.

(2) Die Bundespolizei hat den nach diesem Gesetz
zuständigen Behörden und Organen auf deren Ersuchen
zur Sicherung der Ausübung der Befugnisse im Rahmen
ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten.

§ 21
Bereithaltung von Fahrzeugen 

und Einsatzgeräten

Die Gemeinden haben im Rahmen des wirtschaftlich
Zumutbaren dafür zu sorgen, dass die zur Durchfüh-
rung der Abwehr und der Bekämpfung von örtlichen
Katastrophen erforderlichen Fahrzeuge, Geräte, Werk-
zeuge, Ausrüstungsgegenstände und sonstigen Hilfs-

mittel entsprechend dem Gemeinde-Katastrophen-
schutzplan zur Verfügung stehen, in einsatzbereitem
Zustand erhalten und laufend ergänzt werden.

§ 22
Allgemeine Pflichten

(1) Wer die Gefahr oder den Eintritt einer Katastro-
phe zu einem Zeitpunkt, in dem noch keine allgemeine
Kenntnis hierüber besteht, wahrnimmt, hat unverzüg-
lich das nächste Gemeindeamt, die nächste Polizeiinspek-
tion, die nächstgelegene Bezirksverwaltungsbehörde
oder die Landeswarnzentrale zu verständigen.

(2) Eigentümer oder Verfügungsberechtigte von
Nachrichtenübermittlungsanlagen sind zur Weiterlei-
tung von Katastrophenmeldungen verpflichtet. Dies gilt
nicht für Nachrichtenübermittlungsanlagen, die zur Er-
füllung militärischer Aufgaben dienen.

(3) Personen, die sich im Einsatzgebiet aufhalten,
sind verpflichtet, auf Verlangen der mit der Vollziehung
dieses Gesetzes betrauten Organe über alle für die Kata-
strophenbekämpfung maßgeblichen Umstände Aus-
kunft zu erteilen.

(4) Die Haushaltsvorstände haben im Rahmen des
wirtschaftlich Zumutbaren dafür zu sorgen, dass

a) bei einer durch eine Katastrophe verursachten län-
ger dauernden Unterbrechung oder Einschränkung der
Versorgung mit lebenswichtigen Bedarfsgütern die
Deckung des Bedarfes aus entsprechenden Vorräten
sichergestellt ist und

b) im Fall einer Katastrophe die rechtzeitige Durch-
führung lebensrettender Sofortmaßnahmen für die
Haushaltsangehörigen möglich ist.

(5) Abs. 4 lit. a gilt sinngemäß für die Verwaltungs-
leiter von Krankenanstalten im Sinn des Tiroler Kran-
kenanstaltengesetzes und für die Leiter von Heimen im
Sinn des Tiroler Heimgesetzes 2005.

§ 23
Vergütung

(1) Die Gemeinde hat:
a) den Mitgliedern der Gemeinde-Einsatzleitung, den

Mitgliedern von Organisationen nach § 15 Abs. 1 lit. b
sowie den nach § 15 Abs. 1 lit. d zur unentgeltlichen
Hilfeleistung herangezogenen Personen den bei der
Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung von
örtlichen Katastrophen entstandenen Verdienstentgang
zu vergüten,

b) die durch Anordnungen nach § 16 Abs. 2 lit. c und f
bei der Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung
von örtlichen Katastrophen verursachten Vermögens-
nachteile und entstandenen Schäden zu vergüten,

c) den Trägern der Feuerwehren und Organisationen
nach § 15 Abs. 1 lit. b die bei der Durchführung der Ab-
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wehr und der Bekämpfung von örtlichen Katastrophen
entstandenen Schäden an Fahrzeugen, Geräten, Werk-
zeugen und Ausrüstungsgegenständen zu vergüten.

(2) Das Land Tirol hat:
a) den Mitgliedern der Bezirks-Einsatzleitung und

der Landes-Einsatzleitung, den Mitgliedern von Orga-
nisationen nach § 15 Abs. 1 lit. b sowie den nach § 15
Abs. 1 lit. d zur unentgeltlichen Hilfeleistung herange-
zogenen Personen den bei der Durchführung der Ab-
wehr und der Bekämpfung von gemeindeüberschrei-
tenden oder bezirksüberschreitenden Katastrophen
entstandenen Verdienstentgang zu vergüten,

b) die durch Anordnungen nach § 16 Abs. 2 lit. c und f
bei der Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung
von gemeindeüberschreitenden oder bezirksüberschrei-
tenden Katastrophen verursachten Vermögensnachteile
und entstandenen Schäden zu vergüten.

(3) Eine Vergütung nach den Abs. 1 und 2 gebührt
nur auf Antrag. Anträge sind bei sonstigem Verlust des
Anspruches binnen acht Wochen nach der Beendigung
des Einsatzes bei der für die Durchführung der Abwehr
und der Bekämpfung der Katastrophe zuständigen Be-
hörde einzubringen.

(4) Die für die Durchführung der Abwehr und der
Bekämpfung der Katastrophe zuständige Behörde hat
die Vergütung mit Bescheid festzusetzen. Gegen einen
solchen Bescheid ist die Berufung an den unabhängigen
Verwaltungssenat zulässig.

(5) Zu vergüten ist der durch entsprechende Belege
nachgewiesene Verdienstentgang. Die für die Beschlag-
nahme eines Gegenstandes zur Benützung zu gewäh-
rende Vergütung richtet sich nach der Höhe der Wert-
minderung, die der Gegenstand durch die Benützung
während der Dauer der Beschlagnahme erlitten hat. Die
Vergütung hat überdies die durch die Benützung des
Gegenstandes notwendig gewordenen Kosten seiner
Instandsetzung sowie den Verdienstentgang zu umfas-
sen, der durch den Entzug der Benützung des Gegen-
standes eingetreten ist.

6 .  A b s c h n i t t
Straf-, Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 24
Strafbestimmungen

(1) Wer
a) ohne hinreichenden Grund Maßnahmen zur Ab-

wehr oder zur Bekämpfung von Katastrophen un-
mittelbar veranlasst,

b) vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Umstand
herbeiführt, der Maßnahmen zur Abwehr oder zur Be-
kämpfung von Katastrophen zur Folge haben kann, ins-
besondere ein Zivilschutzsignal nach § 6 Abs. 4 unbe-
fugt verwendet,

c) vorsätzlich oder grob fahrlässig die Durchführung
von Maßnahmen zur Abwehr oder zur Bekämpfung von
Katastrophen behindert,

d) die ihm als Mitglied einer Einsatzleitung oblie-
genden Verpflichtungen nicht erfüllt,

e) als bestellter Einsatzkoordinator seinen Verpflich-
tungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt,

f) der Verpflichtung zur unentgeltlichen Hilfeleistung
nach § 15 Abs. 3 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt,

g) einer Weisung nach § 15 Abs. 4 nicht oder nicht
rechtzeitig Folge leistet,

h) als Betreiber eines Notfallplan-Betriebes der Ver-
pflichtung nach § 10 Abs. 3 nicht oder nicht rechtzeitig
nachkommt,

i) als Betreiber eines Notfallplan-Betriebes der Ver-
pflichtung zur Vorlage eines internen Notfallplanes
nach § 11 Abs. 1 oder eines geänderten internen Not-
fallplanes nach § 11 Abs. 4 oder 5 nicht oder nicht recht-
zeitig nachkommt,

j) als Betreiber eines Notfallplan-Betriebes der Über-
prüfungspflicht nach § 11 Abs. 4 nicht oder nicht recht-
zeitig nachkommt,

k) als Verwaltungsleiter, Heimleiter oder Brand-
schutzbeauftragter der Verpflichtung zur Vorlage eines
Notfallplanes nach § 12 Abs. 1 nicht oder nicht recht-
zeitig nachkommt,

l) einem in einer Verordnung nach § 16 Abs. 2 lit. d
festgesetzten Verbot zuwiderhandelt,

m) einer Anordnung nach § 16 Abs. 2 lit. c, e und f
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt,

n) einer Verpflichtung nach § 22 Abs. 1, 2 oder 3 nicht
oder nicht rechtzeitig nachkommt,

o) als Verwaltungsleiter oder Heimleiter der Ver-
pflichtung nach § 22 Abs. 5 nicht oder nicht rechtzeitig
nachkommt,
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu
720,– Euro zu bestrafen.

(2) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 liegt
nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer in die Zu-
ständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung
bildet.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Wer, wenn auch mittelbar, durch die Herbeifüh-

rung einer Katastrophe Maßnahmen nach diesem Ge-
setz veranlasst, hat der Gemeinde bzw. dem Land Tirol
die Kosten dieser Maßnahmen zu ersetzen.

§ 25
Eigener Wirkungsbereich

Die Aufgaben der Gemeinde nach diesem Gesetz mit
Ausnahme jener nach § 19 Abs. 2 und § 23 Abs. 4 sind
solche des eigenen Wirkungsbereiches.
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§ 26
Übergangsbestimmung

(1) Der Gemeinde-Katastrophenschutzplan und der
Bezirks-Katastrophenschutzplan sind bis spätestens ein
Jahr nach dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes zu er-
lassen.

(2) Der Betreiber eines im Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens dieses Gesetzes bestehenden Notfallplan-Be-
triebes hat, sofern der Betrieb nicht in die Gesetzge-
bungszuständigkeit des Bundes fällt, der Bezirksver-
waltungsbehörde bis spätestens sechs Monate nach dem
In-Kraft-Treten dieses Gesetzes einen internen Notfall-
plan vorzulegen.

(3) Die Verwaltungsleiter von im Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens dieses Gesetzes bestehenden Krankenan-
stalten, die Leiter von in diesem Zeitpunkt bestehenden
Heimen und die Brandschutzbeauftragten von in die-
sem Zeitpunkt bestehenden Schul-, Kindergarten- oder
Hortgebäuden haben dem Bürgermeister bis spätestens
drei Monate nach dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes
einen Notfallplan vorzulegen.

§ 27
In-Kraft-Treten, Schlussbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
a) das Katastrophenhilfsdienstgesetz, LGBl. Nr. 5/

1974, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 110/2001,
b) die Verordnung der Landesregierung, mit der

Richtlinien für die Erstellung der Gemeinde- und der
Bezirks-Katastrophenschutzpläne erlassen werden,
LGBl. Nr. 71/1974, und

c) die Verordnung der Landesregierung über das Kata-
strophenhilfsdienstabzeichen, LGBl. Nr. 72/1974.

(3) Durch dieses Gesetz werden die Richtlinie 96/
82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei
schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (ABl. 1997,
Nr. L 10, S. 13 bis 33) und die Richtlinie 2003/105/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der
Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Ge-
fahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen
(ABl. 2003, Nr. L 345, S. 97 bis 105) umgesetzt.

Der Landtagspräsident:
Mader

Der Landeshauptmann:
van Staa

Das Mitglied der Landesregierung:
Steixner

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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